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RS OGH 1967/10/18 5Ob191/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1967

Norm

KO §95

KO §176

Rechtssatz

Dem Vertragspartner der Konkursmasse steht kein Rekursrecht gegen den Beschluß des Konkurskommissärs zu,

womit dieser erklärt, von seinem Untersagungsrecht (§ 95 Abs 2 KO) gegen einen vertragswidrigen Beschluß des

Gläubigerausschusses keinen Gebrauch zu machen.
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